
LandratsamtGarmisch-Partenkirchen

Landratsamt»Postfach15 63 « 82455 Garmisch-Partenkirchen Lebensmittelüberwachung
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r Zeichen:

IhreAntragvom:08.06.2019

Unser Geschäftszeichen:53-5142/149491_VIG

Datum:09.08.2019

VollzugdesGesetzeszurVerbesserungdergesundheitsbezogenenVerbraucherinforma-

tion(VIG);

AntragaufInformationsgewährungvom 08.06.2019nachVerbraucherinformationsgesetz

(VIG)bezüglichdes BetriebesGeltscherrestaurantSonnAlpin,An der Zugspitze6,

StandortZugspitzblatt

DasLandratsamtGarmisch-PartenkirchenerlässtgegenüberÜrotsenden

Bescheid

k

1. Dem AntragaufInformationsgewährungwirdstattgegeben.

2. DieInformationsgewährungerfolgtinfolgenderForm:

a.)BekanntgabederDatenderletztenbeidenlebensmittelrechtlichenBetriebsüberprüfun-

gen.

b.)HerausgabederentsprechendenKontrollberichte,wenn Beanstandungenim Sinnevon

unzulässigenAbweichungenvondenAnforderungendesLebensmittel-undFuttermittel-

gesetzbuches(LFGB),der auf Grund des LFGB erlassenenRechtsverordnungenund un-

mittelbargeltendenRechtsaktenderEuropäischenGemeinschaftoderderEuropäischen

Unionim AnwendungsbereichdesLFGBvorliegen.

DieInformationwird10 Tage nachZustellungdiesesBescheidsan den betroffenenDritten

inSchriftformbekanntgegeben,sofern bisdahinkeinegerichtlicheUntersagungerfolgtist.

3. DieZiffern1 und 2 diesesBescheidessindkraftGesetzessofortvollziehbar.

4. DieserBescheidergehtkostenfrei.

Hauptgebäude Besuchszeiten TelefonVermittlung Bankverbindung

Olympiastraße10 Mo.- Do.08:00-12:30Uhr      +498821751-1 KreissparkasseGarmisch-Partenkirchen

82467Garmisch-PartenkirchenFr.8:00-12:00Uhr Telefax IBAN:DE87 703500000000 028001

Krs-und FährerscheinäteileKfz-und Führerscheinstelle +498821751-380 BIC:BYLADEM1GAP

: Mi.bis17:00Uhrdurchgehend E-Mail BankverbindungAbfallwirtschaft
PartenkirchnerStraße 52 . . : 2
82490Farchant (Annahmeschluss30 Min.vor poststelle@lra-gap.deKreissparkasseGarmisch-Partenkirchen

Ende derBesuchszeit) Internet IBAN:DE76 70350000 0000 064089

ErreichbarkeitÖPNV Bauamt www.lra-gap.de BIC:BYLADEM1GAP

www.lra-gap.de/de/anf.html Do. bis17:00Uhr durchgehend
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Hinweise:

Falls im Rahmender Informationsgewährung Kontrollberichte herausgegeben werden, werdendie per-
sonenbezogenen Daten, die nicht die Lebensmittelunternehmer/innen direkt betreffen, nicht über-

mittelt bzw. geschwärzt (Kontrollpersonal, Betriebspersonal etc.). Zudem werdenalle Inhalte, die
nicht den Anwendungsbereich des VIG unterliegen, ebenfalls nicht übermittelt bzw. geschwärzt. Wir
möchtenSie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetz allein Auskunfts-

ansprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung
der erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und wie Sie die Informationen wei-

terverwenden,liegt daherin Ihrer alleinigen Verantwortungundin Ihrem Risiko.

I:

1. Sachverhalt

Die Antragstellerin stellte am 08.06.2019 per E-Mail einen Antrag auf Informationsgewährung
gemäß S 4 Absatz 1, S 2 Absatz 1 VIG.

Die Antragstellerin begehrt folgende Informationen:

1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im
folgendenBetrieb stattgefunden:

Betriebes Geltscherrestaurant SonnAlpin, An der Zugspitze 6, Standort
Zugspitzblatt

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe
des entsprechendenKontrollberichtes an mich.
Unter „Beanstandungen“ verstehe ich unzulässige Abweichungen von den Anforderun-
gen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder anderen geltenden
Hygienevorschriften. Sollte es zu einer oder mehreren solchen Beanstandungen ge-
kommensein, beantrage ich die Herausgabe des entsprechenden, vollständigen Kon-
trollberichts - unabhängig davon, wie Ihre Behörde die Beanstandungeneingestuft hat
(bspw. als „geringfügig“ oder „schwerwiegend‘“).

Der Antragseingang wurde mit E-Mail vom 11.06.2019 bestätigt.

Dem betroffenenBetrieb, dessen rechtliches Interesse durch den Ausgang des VIG-Verfahrens
berührt werden konnte, wurde schriftlich Gelegenheit gegeben, sich zu der geplanten Her-
ausgabe der erbetenen Informationen zu äußern. Der Betroffene hat der
Informationsgewährung zugestimmt.

2. Rechtliche Würdigung

2.1. Zuständigkeit

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchenist gemäß 5 2 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe
b) sowie $S 4 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 VIG i.V.m. Artikel 3 Absatz 1 Nummer 2 Bayrisches
Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) sachlich und örtlich zuständig.

2.2.  Entscheidungsgründe

Die Information wird gemäß S 4 Absatz 1. Satz 1 VIG antragsgemäßerteilt.
Die E-Mail vom 08.06.2019 stellt einen Antrag gemäß S 4 Absatz 1 Satz 1 VIG dar. Der Antrag
ist hinreichend bestimmt.

Es ist ein Antrag auf Informationsgewährung gemäß 5 4 Absatz 1, S 2 Absatz 1 VIG bezüglich
der letzten beiden lebensmittelrechtlichen Betriebsprüfungen sowie auf Herausgabe der ent-
sprechenden Kontrollberichte im Falle von Beanstandungen für den Betrieb „Geltscherres-
taurant SonnAlpin“
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Im vorliegenden Verfahren waren Belange Dritter von dem Antrag auf Informationsgewährung
betroffen. Deshalb wurde dem betroffenen Dritten gemäß 5 5 Absatz 1 Satz 1, 2 VIG Gele-

genheit gegeben,sich zur geplanten Informationsherausgabe zu äußern. Der Betrieb stimmte
der Informationsgewährung zu.

Ausschluss- oder Beschränkungsgründe greifen im vorliegendenFall nicht.

Der betroffene Lebensmittelunternehmer erhält eine Ausfertigung dieses Bescheides und
kann gegendiesen Bescheid Klage erheben.

2.3 Ausführung zurZiffer 1.3

Gemäß 5 5 Absatz 4 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklage in den in $ 2 Absatz 1 Satz
1 Nummer 1 genannten Fällen keine aufschiebende Wirkung. Der Informationszugang darf
erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem oder der Dritten bekannt gegeben wordenist und
diesem eine ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt worden
ist. Der Zeitraum soll 14 Tage nicht überschreiten.

2.4 Ausführungzur Ziffer 1.4 (Kostenentscheidung):

Dieser Bescheid und die Informationsgewährung ergehen gemäß S 7 Absatz 1 Satz 2 VIG kos-
tenfrei, der Verwaltungsaufwand lag unter 1.000 Euro.

Rechtsbehelfsbelehrung
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Münchenin 80335 München

Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für denlinn zugelasse-
nen' Form.

Der Lebensmittelunternehmerhat die Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Klage zu erhe-
ben. Diese hat grundsätzlich aufschiebende Wirkung.
Auf die Vorschriften des S 80 a Absatz 1 Nr. 1 VwGO wird hingewiesen.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mailist nicht zugelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen
Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

 

Il. Ausfertigung an

Geltscherrestaurant SonnAlpin, An der Zugspitze 6, Standort Zugspitzblatt

Mit freundlichen Grüßen    


